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TOP 7
Anfrage der Kreistagsfraktion Die Linke 

vom 05.12.2019 zu den freiwilligen Leistungen 
des Kreises Warendorf

Finanzausschuss

am 06.03.2020

Anfrage der Kreistagsfraktion Die 
Linke vom 05.12.2019

„Wir bitten, uns die freiwilligen Leistungen des Kreises 
Warendorf einschließlich der durch Vertrag verpflichtend 
gewordenen mitzuteilen.“
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Entstehung freiwilliger Leistungen

• durch politische Beschlüsse, die die Leistungen befürworten 

darauf aufbauend: vertragliche Vereinbarungen (in der

Höhe verhandelbar) 

• durch gesetzliche Regelungen, aber in der 

Höhe Gestaltungsspielräume 

→  Unterscheidung dem Grunde und der Höhe nach
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Beispiele für freiwillige Leistungen auf der 
Basis politischer Beschlüsse 

 Übernahme Mitgliedschaft in den Hospizvereinen 

im Kreis Warendorf im Rahmen der Haushalts-

planberatungen 2019 (Kreistagsbeschluss vom 14.12.2018)

 Unterstützung des Hebammennetzwerkes Münsterland e.V.

durch einen Zuschuss im Rahmen der Haushaltsplan-

beratungen 2020 (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019)
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Beispiele für freiwillige Leistungen auf der 
Basis vertraglicher Regelungen

 Beitritt auf Basis pol. Beschlüsse: Abschluss

von Mitgliedserklärungen, Beitritt oder 
Vertragsabschluss 

(Festsetzung durch Satzung oder Vertrag, 

z. B. Münsterland e. V., EUREGIO)

 Übersicht der Mitgliedschaften des Kreises 

Warendorf als Anlage zum Haushalt:
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Mitgliedschaften des Kreises Warendorf

 Als Anlage zum Haushaltsplan 2020 (Seite 527)

Finanzausschuss am 06.03.2020 Folie 6

insgesamt in 2020 rd. 491 T€
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Beispiele für freiwillige Leistungen auf Basis gesetzlicher 
Regelungen (Höhe der Leistung nicht vorgegeben)

 Autismusförderung schulpflichtiger Kinder im Produkt 

050310 „Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)“
 Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch IX

 Transferaufwendungen 2020: 130 T€

 Integrationshelfer / Schulbegleitung im Produkt 050310 
„Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)
 Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch IX

 Transferaufwendungen 2020: 3.036 T€
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Beispiele für freiwillige Leistungen auf Basis gesetzlicher 
Regelungen (Höhe der Leistung nicht vorgegeben)

Frühkindliche Maßnahmen im Produkt 060130 „Soziale 

Prävention und frühe Hilfen“ 
 Auftragsgrundlage: Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)

 Transferaufwendungen 2020 von rd. 1,8 Mio. €

 Erziehungsberatung und der Zuschuss an die Fach-

stelle gegen sexuellen Missbrauch im Produkt 060210 

„Beratung“
 Auftragsgrundlage: Achtes Sozialgesetzbuch (§§ 16, 17 und 18 

SGB VIII), Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)

 Transferaufwendungen 2020 für die Fachstelle gegen sexuellen 
Missbrauch und Vernachlässigung: rd. 100 T€

 Transferaufwendungen 2020 für den Zuschuss an die 
Erziehungsberatungsstellen: rd. 95 T€
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Weitere Beispiele freiwilliger Leistungen

 Ausschnitt zu den freiwilligen Leistungen im Bereich 

Kultur auf Seite V43 des Vorberichtes 2019:
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Unter der Ziffer 15 "Transferaufwendungen" sind auch Zuwendungen im Bereich der Kulturpflege
auszuweisen. Seit der Gründung der Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH –
GKW - hat diese, erstmals im Haushaltsjahr 2004, die direkte Förderung einiger Projekte
übernommen, die früher aus dem Haushalt des Kreises finanziert worden waren. Der damalige
Zuwendungsbetrag belief sich auf 386 T€ und diente vornehmlich der Finanzierung der Kulturgut
Haus Nottbeck GmbH. Die unmittelbare Finanzierung kultureller Projekte durch die GKW wurde
in den Folgejahren der Dividenden- und Ausschüttungsentwicklung angepasst. Aufgrund
steigender Dividende war im Haushaltsjahr 2018 wieder eine Bezuschussung durch die GKW
möglich. Der Betriebskostenzuschuss von 293.000 Euro wurde in voller Höhe aus GKW-Mitteln
finanziert. Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Bezuschussung i. H. v. 255.000 € durch die GKW
erfolgen, so dass der Differenzbetrag i. H. v. 38.000 € aus Haushaltsmitteln des Kreises zu
veranschlagen ist. Die Betriebskosten für das RELiGIO i. H. v. 261,6 T€ werden aber weiterhin im
Kreishaushalt veranschlagt.

Außerdem werden für den Bereich Kultur über den Kreishaushalt 2019 u.a. finanziert:

Mitgliedsbeitrag Schule für Musik des Kreises Warendorf e.V. 846.450 € 
Zuschüsse für Museumsfahrten von Schulklassen 4.000 €
Ankauf von Kunstwerken für das Museum Abtei Liesborn (investiv) 20.000 €

Weitere Beispiele freiwilliger Leistungen

 Finanzhilfen des Kreises auf Seite V43 des Vorberichtes:
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insgesamt in 2020 rd. 7,2 Mio. €
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Weitere Beispiele freiwilliger Leistungen

 In den Erläuterungen einzelner Produkte zumeist unter 

Position 15 „Transferaufwendungen“:

Beispielsweise im Produkt 070140 „Zuweisungen 
Gesundheitseinrichtungen“:

zu Nr. 15

Neben den Landesmitteln beinhaltet der Ansatz aus Kreismitteln folgende Zuwendungen:

- Suchtberatungsstellen 444.013 € (Vorjahr: 433.183 €), die Zuschusserhöhung in den Jahren 2020 und 2021 ist 
bereits vertraglich vereinbart

- AIDS-Hilfe 38.000 € (wie Vorjahr),

- Schwangerschaftskonfliktberatung 96.700 € (Vorjahr: 85.300 €),

- Sonderfonds zur Unterstützung bei existenziellen Notlagen im Rahmen der Schwangerenberatung (Paare in wirtsch. 
angespannten Situationen) 15.000 € (wie Vorjahr),

- Tumor-Netzwerk Münsterland e.V. 5.000 € (wie Vorjahr)

- Hebammenzentrale 2.750 € (Vorjahr: 0 €)
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Vielen Dank für Ihr Interesse

Kreis Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
www.kreis-warendorf.de


